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Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lüdinghausen 
 

 

 
SPD-Fraktion Lüdinghausen – Marderweg 1 – 59348 Lüdinghausen 

 
Stadt Lüdinghausen 
Der Bürgermeister 
 

Borg 2 
59348 Lüdinghausen 
 

 
SPD-Ratsfraktion Lüdinghausen 
 
Niko Gernitz 
Marderweg 1 
59348 Lüdinghausen 
E-Mail: fraktion@spd-lh.eu 
Telefon: 02591 / 93 892 91 
Mobil: 0151 / 424 33 071 

 

Lüdinghausen, den 11.03.2021 
  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag zur Beratung und zum Beschluss in den zuständigen 

Ausschüssen sowie im Rat der Stadt Lüdinghausen: 

 

Einrichtung eines Kultur-Solidaritätsfond  
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat beschließt, einen Solidaritätsfonds für Lüdinghauser Kulturschaffende einzurichten. 

Diese sollen auf Antrag unter bestimmten Bedingungen Geld aus dem Fonds erhalten. Die 

Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, wie dies umgesetzt und dieser Solidaritätsfonds 

eingerichtet werden kann. 

 
Begründung: 

Der Kulturbetrieb hat in besonderem Maße unter der Pandemie zu leiden. Veranstaltungen 

dürfen nicht mehr stattfinden. Damit brechen sämtliche Einnahmemöglichkeiten weg. Der 

Bestand von Einrichtungen und die persönlichen Existenzen sind in akuter Gefahr. Daher ist 

es wünschenswert, dass diese Corona-Geschädigten durch Zahlungen aus Mitteln des 

Solidaritätsfonds Unterstützung erfahren. Die Stadt Bonn arbeitet – wie schon im ersten 

Lockdown – aktuell erneut mit einem solchen Modell. Nach ihrem Beispiel könnte auch der 

Lüdinghauser Solidaritätsfonds funktionieren: 

https://www.bonn.de/pressemitteilungen/dezember/Hauptausschuss-beschliesst-
zweiten-Solidaritaetsfonds-fuer-die-Kultur.php 
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Die Förderung muss an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, unter anderem muss die 

Bedürftigkeit nachgewiesen werden. Des Weiteren muss eine Verpflichtung erfolgen, auch 

innerhalb einer gewissen Frist Kulturangebote zu schaffen. Insgesamt dürfen die 

Ausgestaltung und Nutzbarkeit des Solidaritätsfonds aber nicht an bürokratischen Hürden 

scheitern. 

 

Durch den Fonds werden so die Kulturschaffenden selbst und auch deren Beschäftigte in 

schwierigen Zeiten unterstützt. Zudem können auch Vereine für einen breiten Kultur-Neustart 

in diesem Fonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus profitieren am Ende alle Lüdinghauser 

davon, denn der Solidaritätsfonds leistet einen Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt, 

die unsere Stadt lebendig macht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Niko Gernitz,       Michael Spiekermann-Blankertz, 

Fraktionsvorsitzender     stv. Fraktionsvorsitzender 

 


